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Prozessvollmacht für alle Verfahren in allen Instanzen sowie Vollmacht zur aussergerichtlichen Vertretung aller Art erteilt. 
 
Die Vollmacht umfasst insbesondere: 
 
 
 

1. Verteidigung und Vertretung in Bußgeld- und Strafsachen einschließlich der Vorverfahren, auch bei Abwesenheit und 
als Nebenkläger, Vertretung nach den §§ 411, 233f.  StPO; Vertretung in Strafvollzugsangelegenheiten; Strafanträge 
zu stellen und zurückzunehmen; Zustimmungserteilung nach den §§ 153, 153a StPO; Stellung von 
Entschädigungsanträgen nach dem StrEG  

2. Vertretung in allen Familiensachen einschliesslich Scheidungsfolgesachen sowie Stellung von Anträgen auf Erteilung 
von Versorgungsauskünften 

3. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten sowie von der Justizkasse oder 
anderen Stellen zu erstattenden Kosten und Auslagen 

4. Vollmachtsübertragung ganz oder zum Teil auf andere. Die Kosten in diesem Fall trägt der Unterzeichner. 
5. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen; Einlegung, Verzicht und Rücknahme 

von Rechtsmitteln und Widerklagen, dies gilt auch in Ehesachen 
6. Rechtsstreitbeilegung durch Verzicht, Anerkenntnis, sonstige Einigung oder Vergleich; dies gilt gerichtlich wie 

aussergerichtlich 
7. Vertretung vor den Arbeits-, Verwaltungs-, Finanz- und Sozialgerichten einschliesslich der Vertretung in Vorverfahren 

sowie Vertretung in allen Schlichtungsverfahren 
8. Vertretung im Insolvenzverfahren über das Gegnervermögen sowie in Freigabeprozessen und als Nebenintervenient  
9. Alle Neben- und Folgeverfahren wie etwa einstweiliger Rechtsschutz, Kostenverfahren, Zwangsversteigerung, 

Hinterlegung, etc. 
10. Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen einschliesslich der Vornahme einseitiger Rechtsgeschäfte; dies 

gilt auch für die Begründung und Beendigung von Vertragsverhältnissen 
11. Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Halter und Versicherer sowie Akteneinsicht und 

Schweigepflichtsentbindung 
12. Vertretung in allen Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, nationalen deutschen Behörden und 

Gerichten, insbesondere dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, sowie gegenüber Dritten im Umfang 
von 
§ 25 Patentgesetz 
§ 28 Gebrauchsmustergesetz 
§ 96 Markengesetz 
§ 16 Geschmacksmustergesetz 

13. Vertretung in allen Verfahren betreffend europäische Patentanmeldungen und Patente sowie in allen durch den PCT 
geschaffenen Verfahren in Sachen der internationalen Anmeldung(en), insbesondere vor dem Europäischen 
Patentamt. 
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